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Zitat von Alasam

Meines Wissens darf nur die Schulleitung die Polizei einschalten.

Bei Gefahr im Verzug, im Notfall und bei Straftaten darf das jeder. Da gibt es keinen Dienstweg.
Dass man die Schulleitung informiert, versteht sich von selbst, damit diese adäquat reagieren
kann.
BTW: Bei Straftaten, Sachbeschädigung und unbefugtem Betreten etcpp. üben die Lehrer in
Vertretung der Schulleitung und des Schulträgers das Hausrecht aus. Ich hab' schon einige
"Besucher", Ehemalige, Eltern und Schüler vom Schulgelände verwiesen.
Einmal hat mir ein Vater Schläge angedroht. Auf meinen Satz: "Das Schmerzensgeld wird mein
Urlaubsgeld!" hat er sich getrollt. 
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